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 Veröffentlicht am 04.06.1985

Rechtssatz

In einer erhöhten Aggressionsbereitschaft des Täters manifestiert sich kein abnormer Geisteszustand im Sinn des § 34

Z 1 StGB, sondern ein krimineller Persönlichkeitszug, der nicht zu entlasten vermag, vielmehr seine personale

Täterschuld besonders beschwert.
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